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Der Westdeutsche Skiverband (WSV)

führt in Zusammenarbeit mit den

Bezirksregierungen Arnsberg und Münster sowie dem GemeindeUnfallVersicherungsVerband Westfalen-Lippe

folgenden Fortbildungslehrgang durch:

"Erwerb und Nachweis der fachlichen Voraussetzungen zur Begleitung bzw. Leitung von Schulschneefahrten"
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Vielfältige sportliche Aktivitätsformen erleben, um den Facettenreichtum winterlicher Sport- und Bewegungsfelder zu erschließen


Termin:  

7.  –  15. April 2006

Zielgruppe:
Lehrkräfte aller Schulformen, die mit Schülerinnen und Schülern Schneesportkurse durchführen und entsprechende fachliche Voraussetzungen zur Begleitung und Leitung im Bereich Snowboarding erwerben wollen. 

Voraussetzungen:
Begleiterschein: 

Beherrschen der Grundfertigkeiten des Snowboardens (Elementarschule, Basisschwung, Befahren von blauen Pisten)

Leiterschein  (zusätzlich):

Ansatzweise geschnittene Schwünge und absolut sicheres Fahren in jedem Gelände bei jeder Schneelage

Anfänger erhalten lediglich eine Teilnahmebescheinigung.

Mindest-Teilnehmerzahl: 8
 

Inhalte:
Die neuen Rahmenvorgaben für den Schulsport (Inhaltsbereich: Gleiten, Fahren, Rollen, ...Wintersport) sind die Grundlage für die theoriegestützte Praxis.

-     Die landesweiten Vorgaben zur „Gesundheits- und Sicherheitsförderung“ werden vorgestellt, auf den Schneesport übertragen und in der Praxis erprobt.

-     Fragen zur „Umweltverträglichkeit und Auswirkungen des Schneesports auf Natur und Landschaft“ werden theoretisch und praktisch erörtert.

-     „Schulrechtliche Grundlagen“ (SchMG, AschO) zur Planung, Organisation und Durchführung von Schulveranstaltungen mit sportlichem Charakter werden vorgestellt und thematisiert.

-     „Unterschiedliche Spiel- und Bewegungsformen des Gleitens“ (zum Beispiel: snow – blades oder snow – bikes ) werden an einem eintägigen „Workshop – Tag“ vorgestellt.

-     Spezifische schulformbezogene Erfordernisse können thematisiert werden z. B. für Lehrkräfte an Sonderschulen.

-     Landeskundliche Informationen ergänzen die Programmarbeit. 

-     Möglichkeiten der abendlichen Freizeitgestaltung mit Schulklassen sollen gemeinsam erarbeitet werden.

Eine aktive Mitarbeit der Teilnehmer in praktischer und theoretischer Form wird vorausgesetzt und entscheidet unter anderem über die Zertifizierung als Begleiter oder Leiter von Schulskifahrten. 

Themen für Kurzlehrproben werden zu Lehrgangsbeginn an die Teilnehmer ausgegeben.

Das Studium des Lehrplans "Basic" des DSV wird als theoretische Grundlage empfohlen. 

Zur Vorbereitung auf den Schneesport - Lehrgang in Österreich findet verbindlich für alle Teilnehmer ca. 6 Wochen vor dem Lehrgang ein eintägiges Vorbereitungsseminar in der Gesamtschule Waltrop statt. Informationen und Einladung erfolgen hierzu rechtzeitig durch die Bezirksregierungen Arnsberg oder Münster.

 

Zielgebiet /-ort
Skigebiet Hochzillertal – Kaltenbach / Hochfügen (Österreich) 

 

Unterkunft / 

Leistungen: 
Hotel – Gasthof Post oder in der Hotel – Pension Kerschdorfer, beide in unmittelbarer Nähe der Gondelbahn in Kaltenbach, 7 Tage Übernachtung / Halbpension, Unterbringung in Doppelzimmern,  zusätzliches Frühstück am Anreisetag, 6,5 Tage Skipass Skigebiet Hochzillertal – Kaltenbach, Ausbildung in Kursen mit ca. 10 Teilnehmern pro Kurs, Hin- und Rückfahrt im modernen Fernreisebus.

Eigenes Snowboard ist erforderlich.

Eine kostengünstige Ausleihmöglichkeit ist vor Ort gegeben. 

Leitung:
Gemeinsames Schneesportteam der Bezirksregierungen Arnsberg und Münster

 

Termin:
Freitag, 7. 04. 2006 (Hinfahrt abends) – Samstag, 15. 04. 2006 (Rückkehr abends)

Meldeschluss: 15. Dezember  2005
Anmeldungen nur mit diesem Melde-Formular 
 

Kosten:
475.- €  ( inkl. Skiverbund Kaltenbach und Hochfügen )



Anmerkungen:
Die Anmeldung wird erst mit der Zahlung des Kostenbeitrages von 475.- € nach Bestätigung der Anmeldung durch die Bezirksregierungen Arnsberg oder Münster verbindlich.

Bei anschließender Nicht-Teilnahme - gleich aus welchen Gründen -  wird ein Betrag von 60.- € zur Sicherung des Reisepreises in jedem Falle einbehalten.

Bei möglicher eigener Anreise erfolgt keine Erstattung des Busfahrpreises, da die gesamte Fahrt als Maßnahmenpaket durchgeführt wird.

 

 

